
500.42, Januar 2025, 2017 
 
 

Wohngeld 2025 
 
Bis zu welchem Einkommen besteht ein Wohngeldanspruch in Bielefeld (mit Höchstbetrag Mietenstufe 3)? 
 
 
Erwerbseinkommen (Annahmen: nur 1 Verdiener; keine weiteren Einkünfte) 
 
       Beginn Wohngeldanspruch bei weniger als: 

Haushaltsgröße 
Person(en) 
 

Miethöchstbetrag (1) 

Zuschlag 
Klima- 

Komponente 
(2) 

 
Max. 

zuschussfähig 
(=1+2) 

 
CO2 –

Pauschale 
(3) 

 
Heizkosten- 
Komponente 

(4) 

Gesamtbetrag zur 
Entlastung bei den 

Heizkosten 
(=3+4) 

Max. zuschussfähig 
inklus. 

Heizkosten 
(=1+2+3+4) 

Brutto-Jahreseinkommen, 

einschl. Sonderzahlungen 

Brutto- 

Monatseinkommen 
 

1                   456,00 € 19,20 € 475,20 € 14,40 € 96,00 € 110,40 € 585,60 € 27.108,00 € 2.259,00 € 

2                   551,00 € 24,80 € 575,80 € 18,60 € 124,00 € 142,60 € 718,40 € 36.024,00 € 3.002,00 € 

3                   657,00 € 29,60 € 686,60 € 22,20 € 148,00 € 170,20 € 856,80 € 44.988,00 € 3.749,00 € 

4                   766,00 € 34,40 € 800,40 € 25,80 € 172,00 € 197,80 € 998,20 € 60.432,00 € 5.036,00 € 

5                   875,00 € 39,20 € 914,20 € 29,40 € 196,00 € 225,40 € 1.139,60 € 69.168,00 € 5.764,00 € 
Bei den Beispielbeträgen sind bereits pauschale Abzüge für Steuern (10%), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (10%), Rentenversicherungsbeiträge (10%) sowie für Werbungskosten 
(Pauschale von jährl. 1.230,00 € bzw. von mtl. 102,50 €) berücksichtigt, da diese bei Beziehern von Erwerbseinkommen regelmäßig zu erwarten sind. Wohngeldwirksame Besonderheiten, wie z.B. 
erhöhte Werbungskosten oder Freibeträge für besondere Personengruppen sind nicht berücksichtigt! Die Beispielbeträge sind nicht anwendbar auf geringfügig Beschäftigte (Minijob)! 
 
 
Arbeitslosengeld I (Annahme: keine weiteren Einkünfte) 
 

Haushaltsgröße 
Person(en) 

Beginn Wohngeldanspruch bei 
weniger als:  

1 1.510,00 € 

2 2.030,00 € 

3 2.553,00 € 

4 3.454,00 € 

5 3.963,00 € 
Bei den Beispielbeträgen sind keine pauschalen Abzüge für Steuern (10%), Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (10%), Rentenversicherungsbeiträge (10%) oder für Werbungskosten 
(Jahrespauschale 1.230,00 € bzw. mtl. 102,50 €) berücksichtigt, da diese bei Beziehern von ALG I regelmäßig nicht zu erwarten sind. Wohngeldwirksame Besonderheiten, wie z.B. Freibeträge für 
besondere Personengruppen sind ebenfalls nicht berücksichtigt! 
 



 
Renteneinkommen (Annahmen: 1 bzw. 2 Rentenbezieher; keine weiteren Einkünfte) 
  

 Beginn Wohngeldanspruch bei 
weniger als: 

Beginn Wohngeldanspruch mit 
max. Freibetrag Grundrente 

(alle Personen) bei weniger als: 

Haushaltsgröße 
Person(en) 

Brutto-Monatseinkommen: Brutto-Monatseinkommen: 

1 1.686,00 € 1.999,00 € 

2 2.272,00 € 2.898,00 € 
Bei den Beispielbeträgen sind bereits pauschale Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (10%) sowie für Werbungskosten (Jahrespauschale 102,00 € bzw. mtl. 8,50 €) berücksichtigt, da 
diese bei Beziehern von Renteneinkommen regelmäßig zu erwarten sind. Wohngeldwirksame Besonderheiten, wie z.B. erhöhte Werbungskosten oder Freibeträge für besondere Personengruppen sind 
–mit Ausnahme des Freibetrages für Grundrentenbezieher (s. rechte Spalte)- nicht berücksichtigt! 
 
(Alle Angaben ohne Gewähr!) 


